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18. Gesetz: Schutz des Menschen und der Umwelt bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (Wiener 
Pflanzenschutzmittelgesetz). 

18. 

Gesetz vom 15. Dezember 1989 über den 
Schutz des Menschen und der Umwelt bei der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (Wie-

ner Pflanzenschutzmittelgesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

I. Abschrutt 

Allgemeine Bestimmungen 

Ziel und Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Gesetz dient dem Schutz des 
Lebens und der Gesundheit des Menschen und der 
Umwelt vor unmittelbar oder mittelbar schädlichen 
Einwirkungen, die bei der Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft oder 
bei der Bewirtschaftung oder Betreuung von 
sonstigen Grün- und Pflanzungsflächen entstehen 
können. 

(2) Dieses Gesetz findet auf Gewerbetreibende im 
Rahmen des Umfanges ihrer Gewerbeberechtigung 
nur insoweit Anwendung, als damit eine bestmögli
che Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und 
eine Vermeidung oder Minimierung von schädli
chen Auswirkungen auf die Umwelt bewirkt werden 
soll. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft, 
wenn sie ausschließlich zu wissenschaftlichen 
Forschungs- oder Versuchszwecken in den dafür 
unbedingt erforderlichen Mengen von sachkundi
gen Personen verwendet werden. Die mit diesen 
Pflanzenschutzmitteln behandelten landwirtschaft
lichen Erzeugnisse dürfen weder veräußert noch 
sonst überlassen werden. 

( 4) Durch dieses Gesetz werden insbesondere die 
Wiener Landarbeitsordnung, LGBI. für Wien 
Nr. 221194 9, zuletzt geändert durch das Landesge
setz LGBI. für Wien Nr. 31/1988, und die mit 
Art. II des Landesgesetzes LGBI. für Wien 
Nr. 24/1982 geänderte und auf Gesetzesstufe 
gestellte land- und forstwirtschaftliche Dienstneh
merschutzverordnung, LGBI. für Wien 
Nr. 10/1970, nicht berührt. 
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Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Als Pflanzenschutzmittel im Sinne dieses 
Gesetzes gelten gefährliche Stoffe und gefährliche 
Zubereitungen im Sinne des § 2 Abs. 5 des 
Chemikaliengesetzes, BGBI. Nr. 326/1987, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 300/1989 
und gefährliche Fertigwaren im Sinne des § 2 Abs. 6 
des Chemikaliengesetzes, die zum, Schutz von 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen bestimmt sind. 

(2) Die Verwendung umfaßt die Anwendung 
(Gebrauch, Verbrauch, Be- und Verarbeitung), die 
innerbetriebliche Beförderung, Lagerung und Auf
bewahrung. 

(3) Pflanzenschutzgeräte sind Gieß-, Sprüh-, 
Spritz-, Streu-, Stäube- und sonstige Geräte, die 
zum Zweck der Anwendung von P{lanzenschutz
mitteln bestimmt sind. 

( 4) Integrierter Pflanzenschutz ist eine Kombina
tion von V erfahren, bei denen unter vorrangiger 
Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, 
pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kultur
technischer Maßnahmen die Anwendung chemi
scher Pflanzenschutzmittel auf ein unumgänglich 
notwendiges Maß beschränkt wird. 

(5) Unter Umwelt sind Wasser, Luft und Boden 
sowie die Beziehungen unter ihnen einerseits und zu 
allen Lebewesen andererseits zu verstehen. 

II. Abschnitt 

Verwendung 

Allgemeine Grundsätze 

§ 3. (1) Nach dem Pflanzenschutzgesetz, BGB!. 
Nr. 124/1948, in der Fi\Ssung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 165/1987 genehmigungspflichtige Pflan
zenschutzmittel dürfen nur verwendet werden, 
wenn die Genehmigung nach diesem Bundesgesetz. 
erteilt worden ist. 

(2) PflanzenschutZmittel dürfen nur sachgemäß 
und überdies so verwendet werden, daß eine Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit des Menschen 
oder für die Umwelt ausgeschlossen ist; dies schließt 
die Verpflichtung ein, die Anwendungsbestimmun-
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